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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2020 2019 2020 2018

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

06 070 Landeszentrale für politische Bildung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen,
Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt
werden.

3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 153 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

119 01 153 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 170 000 — 174
Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 684 10, 684 20, 684 21, 684
22, 684 23 und der Titelgruppe 80.

119 10 153 Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspau-
schalen, Spenden und andere für den Bereich der Lan-
deszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 100 000 — —
Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 684 21 sowie bei der Ausgabetitel-
gruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.

Übrige Einnahmen

231 10 153 Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Bereich der
Landeszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.

231 20 153 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Programms
"Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Ge-
walt und Menschenfeindlichkeit". . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 844 600 1 499 000 +345 600 83
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 10 ver-
wendet werden.

261 10 153 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. — — — —

266 10 153 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus-
land für den Bereich der Landeszentrale für politische Bil-
dung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 06
010 Titelgruppe 65.

272 10 153 Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Lan-
deszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
1. Siehe Verstärkungsvermerke der Ausgabetitelgruppe 80 sowie bei

Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

282 10 153 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den Bereich der
Landeszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . — — — —
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel

06 010 Titelgruppe 65.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

382 00 891 Durchlaufende Posten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

Gesamteinnahmen Kapitel 06 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 114 600 1 769 000 +345 600 257
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 070:
Die Mittel dieses Kapitels können auch zur Ko-Finanzierung von Programmen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Strukturfonds ver-
wandt werden.

Die bisher in Kapitel 06 070 veranschlagte Titelgruppe 63 wird aus haushaltssystematischen Gründen nach Kapitel 06 051 verlagert.

Zu Titel 119 01:
Für Rückzahlungen nicht verwendeter Zuschüsse, die nicht von der Ausgabe abgesetzt werden können.

Zu Titel 231 20:
Mehr aufgrund Programmausweitung seitens des Bundes.
Im Übrigen siehe Erläuterungen bei Titel 686 10.

Zu Titel 261 10:
Bei diesem Titel werden Erstattungen von Kostenanteilen bei Übernahme von Schriften, Filmen und anderen audiovisuellen Arbeitsmitteln durch öffentliche
Einrichtungen oder privatwirtschaftliche Unternehmen aus dem Inland vereinnahmt.

Zu Titel 266 10:
Bei diesem Titel werden Erstattungen von Kostenanteilen bei Übernahme von Schriften, Filmen und anderen audiovisuellen Arbeitsmitteln durch öffentliche
Einrichtungen oder privatwirtschaftliche Unternehmen aus dem Ausland vereinnahmt.
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2020 2019 2020 2018

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

A u s g a b e n

1. Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 verstärken die Ausga-
ben, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine
Anwendung.

2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli-
chungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an
öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeord-
nete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gege-
benenfalls unentgeltlich abgegeben werden.

Personalausgaben

427 01 011 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10 153 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Lan-
deszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 975 400 -2 975 400 2 196

534 20 153 Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Ju-
gendbücher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 29 700 -29 700 28

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig
deckungsfähig.

684 10 153 Institutionelle Förderung der politischen Bildungsar-
beit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenau-
er-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung. . . . . . . . 1 784 500 2 109 500 -325 000 1 785
Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her-
angezogen werden.

684 20 153 Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungs-
arbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der poli-
tischen Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 809 700 3 134 700 -325 000 2 725
Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her-
angezogen werden.

684 21 153 Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungs-
arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 553 400 548 300 +3 005 100 185
Einnahmen bei Titel 119 01 und bei den Titeln 119 10, 261 10, 266 10, 272
10 sowie 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen
werden.
Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.

684 22 153 Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 150 000 3 150 000 — 2 742
1. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23.
2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben

herangezogen werden.
Verpflichtungsermächtigung: 2 205 000 EUR.

684 23 153 Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Sala-
fismus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 250 000 — 221
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 22.
2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben

herangezogen werden.
Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 534 10:
Ab 2020 mitveranschlagt bei Kapitel 06 070 Titel 684 21.

Zu Titel 534 20:
Mittel verlagert nach Kapitel 06 070 Titel 684 21.

Zu Titel 684 10:
Zuwendungen zur institutionellen Förderung der nach dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannten Bildungseinrichtungen der parteinahen Stiftungen
im Land Nordrhein-Westfalen.

Weitere Fördervoraussetzung ist, dass gemessen an der Bildungsleistung mindestens 75 % politische Bildung durchgeführt wird (Bezugsgrößen: Unter-
richtsstunden und Teilnehmertage).

Der durch den Landtag festgelegte Verteilerschlüssel lautet: 3 zu 3 zu 1 zu 1.
Somit entfallen 3 Teile auf die Friedrich-Ebert-Stiftung, 3 Teile insgesamt auf die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Karl-Arnold-Stiftung, 1 Teil auf die
Friedrich-Naumann-Stiftung sowie 1 Teil auf die Heinrich-Böll-Stiftung.

Zu Titel 684 20:
Veranschlagt sind Zuwendungen für politische Bildungsmaßnahmen.

Zu Titel 684 21:
Veranschlagt sind Zuwendungen zu Personalausgaben und für besondere politische Bildungsmaßnahmen des Landesverbandes der Volkshochschulen
von Nordrhein-Westfalen e.V., für spezielle Projekte der politischen Bildung sowie für Projektförderungen zur Stärkung der politischen Bildung von Kindern
und Jugendlichen in Kooperation mit den Landestheatern.

Darüber hinaus sind in diesem Titel insbesondere Ausgaben veranschlagt für:

a) die Durchführung von Projekten, der aufsuchenden politischen Bildung,

b) die Durchführung von Tagungen,

c) die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Printmedien und digitalen Medien sowie

d) für Maßnahmen aus besonderen Anlässen.

Weiterhin werden hieraus der Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher sowie die mit der Findung und Verleihung des Preises
verbundenen Aufwendungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Ankauf prämierter Bücher finanziert.

Ferner können pauschale Aufwandsentschädigungen in Höhe von 150 EUR monatlich für Praktika gezahlt werden, die weder vom Geltungsbereich des
Tarifvertrages noch vom Geltungsbereich des BBiG erfasst werden.

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 534 10 sowie Titel 534 20.

Zu Titel 684 22:
Im Hinblick auf das Integrierte Handlungskonzept sollen unter anderem Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus gefördert sowie
die Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus unterstützt werden. Weitere Mittel tragen dazu bei, in den Kreisen und kreisfreien
Städten die Entwicklung und Umsetzung lokaler Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu unterstützen.

Hinzu kommen Veranstaltungen, wissenschaftliche Begleitung und andere Maßnahmen zur Unterstützung des Integrierten Handlungskonzepts.

Zu Titel 684 23:
Mit den Mitteln sollen, auch im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben", Maßnahmen zur Prävention von politischem oder djihadistischem
Salafismus entwickelt bzw. koordiniert, sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet werden.
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2020 2019 2020 2018

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

686 10 153 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie le-
ben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Men-
schenfeindlichkeit". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 844 600 1 499 000 +345 600 —
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen oder mindern

die Ausgaben.
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Erläuterungen

Zu Titel 686 10:
Veranschlagt sind Mittel des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit", die laut der
hier maßgeblichen Leitlinien der "Förderung von Demokratiezentren zur landesweiten Koordinierung und Vernetzung sowie von Mobiler, Opfer- und
Ausstiegsberatung" dienen.
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Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST
Titel weniger (–)

Zweckbestimmung
Funkt.- 2020 2019 2020 2018

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und
Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskul-
tur
1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben

herangezogen werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 80 kann bei allen Titeln

der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10

dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit
sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 65 im Kapitel 06 010 dienen.

5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs.
3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.

534 80 153 Verleihung von Preisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

547 80 153 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Lan-
deszentrale für politische Bildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

633 80 183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

681 80 183 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . . — — — —

684 80 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 803 200 1 803 200 — 1 465
Verpflichtungsermächtigung: 1 080 000 EUR.

685 80 183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

686 80 183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . . . . 145 000 145 000 — 152

699 80 153 Vermögensübertragungen an internationale Stiftung Aus-
chwitz-Birkenau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 000 — +9 000 000 —

883 80 153 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — —

893 80 153 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — — —

894 80 183 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. — — — —

Summe Titelgruppe 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 948 200 1 948 200 +9 000 000 1 616

Gesamtausgaben Kapitel 06 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 340 400 15 644 800 +8 695 600 11 498

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 070. . . . . . . . . 4 935 000 4 735 000 +200 000
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Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung und Unterstützung der Arbeit erinnerungskultureller Einrichtungen.

Zu Titel 534 80:
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 547 80:
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 684 80:
Veranschlagt sind Mittel, aus denen vorrangig Projekte an NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorten gefördert werden sollen. Darüber hinaus können
Projekte zur Aufarbeitung der Geschichte, insbesondere des Nationalsozialismus von besonderem Landesinteresse unterstützt werden.

Zu Titel 686 80:
Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen und pädagogischen Erinnerungsarbeit, vorrangig des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.
sowie für die Entwicklung eines wissenschaftlichen und musealen Konzeptes für das Lager für sowjetische Kriegsgefangene Stalag 326 VI K und den
dazugehörigen Ehrenfriedhof in Schloß Holte-Stukenbrock (75.000 EUR).

Zu Titel 699 80:
Auf Grundlage eines Beschlusses der Regierungschefs der Länder aus dem Jahr 2010 wurde in dem Zeitraum zwischen 2011 und 2015 ein Kapital-
stock der Auschwitz-Birkenau Stiftung mit Sitz in Warschau (bisher: rd. 120 Mio. EUR) gebildet. Seitens der Stiftung zeichnet sich ein Mehrbedarf in
Höhe von insgesamt 56 Mio. EUR ab. Die erneute Unterstützung Deutschlands ist Gegenstand laufender Gespräche mit Bund und Ländern. Mit den
hier veranschlagten Haushaltsmitteln wird Vorsorge für den - unter Zugrundelegung der seinerzeitigen Verteilmechanismen - möglichen Maximalbetrag
für das Land getroffen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Beitrag Deutschlands - der damaligen Vereinbarung entsprechend - jeweils hälftig
von Bund und Ländern getragen wird und in 2020 als einmalige Zahlung erfolgt.
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